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Öffentliche Verkehrsmittel: 
Vom Hbf Buslinie 17  
Bis Haltestelle „Stadtpark Wi-
enburg“ 

Mit der DB Richtung  
Gronau oder Rheine  
bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 

 

Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die Post- und 
Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 
Dienstgebäude: 
 
48147 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 

 

 
Grünes Umweltschutztelefon: 
+49 (0)251 411 - 3300 

 

Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-Thürin-
gen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 
DE59ZZZ00000094452 

Aktenzeichen: 
54.04  
 
 
Auskunft erteilt: 
Herr Grannemann 
Herr Laußmann 

Durchwahl: 
+49 (0)251 411-5638 , ? 

Telefax: 
+49 (0)251 411- 

Raum:  , ? 

E-Mail: 
Dez54 
@brms.nrw.de 
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An die 
Betreiber kommunaler Kläranlagen 
im Regierungsbezirk Münster 
 
ausschließlich per E-Mail 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung  
Notstromversorgung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
obwohl in Deutschland ein hoher Grad an Versorgungssicherheit 
herrscht, können nach aktueller Sachlage zeitlich und räumlich ausge-
dehntere Stromausfälle zukünftig nicht absolut sicher ausgeschlossen 
werden.  
 
Dieses mögliche Szenario (flächendeckender Ausfall der Stromversor-
gung für ≥ 72 Stunden) betrifft auch den Bereich der kommunalen Ab-
wasserbeseitigung. Die Abwasserableitung und -behandlung stellt eine 
technische Basisinfrastruktur dar, deren Betrieb auch im Falle eines län-
gerfristigen Stromausfalls weitestgehend sichergestellt werden muss.  
 
Der Notbetrieb erfolgt mit Hilfe der Ersatzstromversorgung. Aufgabe die-
ser Ersatzstromversorgung ist die Versorgung von (Strom-)verbrauchern 
auf Abwasseranlagen, die bei mehrstündigem Netzausfall zur Sicherung 
eines auf das Notwendigste reduzierten Betriebes funktionsfähig bleiben 
müssen. Hierzu gehören z. B. Pump- und Hebewerke in Kanalnetzen 
und im Zulauf zu Kläranlagen sowie Rührwerke, Pumpen und Gebläse 
der Abwasserbehandlung im relevanten Umfang.  
 
Um mögliche Ausfallrisiken zu minimieren, bitte ich Sie im Rahmen der 
Vorsorge um eine eingehende Überprüfung aller bisher von Ihnen ge-
troffenen technischen, betrieblichen und organisatorischen Maßnahmen 
zur Ersatzstromversorgung. Dies beinhaltet auch die regelmäßige 
Übung derartiger Szenarien unter realen Randbedingungen.  
 

Anlage I zur SV X/280
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Sollten hinsichtlich der technischen Ausstattung bei Ihnen noch Defizite 
bestehen, kommt möglicherweise eine Förderung im Rahmen des Was-
sersicherstellungsgesetzes in Betracht. Vorbehaltlich vorhandener 
Haushaltsmittel können z. B. Notstromaggregate mit bis zu 50 % der 
Kosten gefördert werden. 
 
Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Im Auftrag  
gez. Gerrit Grannemann 


